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ENTSPANNEN & WOHLFÜHLEN

Urlaubsangebote für Radler

Hunsrück, Mosel und Rhein – eine 
einzigartige Komposition, der sich 
niemand entziehen kann: Landschaft 
voller Zauber, historische Städtchen, 
romantische Burgen, Flusswindungen 
und die Magie des Weins. 
Kurz gesagt: Aufsteigen, Abfahren, 
Entdecken und Genießen. 

Pedalritter von Burg zu Burg

Buchung Nr.: P1013

Leistungen: 3 Ü/F; Zimmer mit DU/WC; 
1 Glas Sekt zur Begrüßung; 1 x Besuch 
Unterburg „Haus der Geschichte“; 2 Ganz-
tages-Radtouren mit Tourenbeschreibung 
und Radwanderkarte (pro DZ); 1 x Fahrt 
Hunsrückbahn Boppard-Emmelshausen; 
1 x Schifffahrt St. Goar-Boppard; 1 x Fahrt 
Freizeitbus Hunsrück-Mosel nach Kastellaun; 
1 x kleines Überraschungsgeschenk

Termin: April bis Oktober

Anreise:  Donnerstag oder Freitag

Preis: ab 202,– A bis 280,– A
 pro Person im DZ (3 oder 4 Sterne)
 ab 224,50 A bis 340,– A
 pro Person im EZ (3 oder 4 Sterne)
 5% Frühbucherrabatt bei 
 Buchungen bis 28. Februar 2010

Wunschleistungen gegen Aufpreis:
Leihfahrrad: 24,– A für 3 Tage
Lunchpakete: 16,– A für 2 Tage

1. Tag Anreise Kastellaun
Besichtigung der historischen Altstadt von Kastellaun und der 
mittelalterlichen Burg danach Besuch „Haus der regionalen Ge-
schichte“. Entspannen Sie bei einem Glas Sekt zur Begrüßung und 
freuen Sie sich auf einen erlebnisreichen Urlaub.

2. Tag Burg Eltz (65km)
Mit dem Rad über den Hunsrück-Mosel-Radweg bergab nach 
Treis-Karden und Moselkern. Kleine Wanderung über schmale 
Pfade entlang des Baches (ca. 2,5 km) hinauf zur trutzigen 
Burg Eltz, die nie zerstört wurde. Nehmen Sie sich die Zeit zur 
Besichtigung. Sie ist die wohl meist fotografi erteste Burg Deutsch-
lands und schmückte früher den 500-DM-Schein. Nach dem 
Rückweg nach Treis-Karden Rücktransport mit dem Freizeitbus 
Hunsrück-Mosel nach Kastellaun. Rad: 35 km / Bus: 30 km

3. Tag Loreley Tour – Bergab zum Rhein (60 km Rundtour)
Von Kastellaun über den Schinderhannes-Radweg nach Pfalzfeld 
und dann nur noch bergab durch das romantische Niederbachtal 
nach Oberwesel ins Mittelrheintal. Vorbei an der sagenumwo-
benen Loreley nach St. Goar und Besichtigung der Burg Rheinfels. 
Genießen Sie auf der Schiffstour bis nach Boppard die Sehenswür-
digkeiten des UNESCO-Weltkulturerbes. Gemütliche Rückfahrt 
mit der Hunsrückbahn nach Emmelshausen und über den Schin-
derhannes-Radweg zurück nach Kastellaun.
Rad: 60 km / Schiff: 14,5 km / Bahn: 15 km

4. Tag Heimreise oder Anschlussaufenthalt

Tauchen Sie ein in eine Landschaft,
die kaum einer richtig kennt.
Hunsrück – grüne Wälder und weite 
Wiesen, malerische Fachwerkdörfchen 
mit schiefergedeckten Dächern und 
trutzigen Burgen. Lassen Sie sich 
entführen in eine sagenumwobene 
und traumhafte Landschaft zwischen
Rhein, Mosel und Nahe.

Das erwartet Sie
2 Ganztages-Radtouren ins UNESCO-
Weltkulturerbe Mittelrhein und zu den 
Moselschleifen bis nach Cochem

So wohnen Sie
3- oder 4-Sterne Hotel

Buchung Nr.: P1012

Leistungen: 3 Ü/F; Zimmer mit DU/WC; 
1 x Glas Sekt zur Begrüßung; 1 x Besuch 
„Haus der regionalen Geschichte“; 2 x Ganz-
tages-Radtouren mit Tourenbeschreibung 
und Radwanderkarte (pro DZ); 1 x Mosel-
Schifffahrt Cochem – Treis; 2 x Fahrt 
Freizeitbus Mittelrhein und Hunsrück-Mosel; 
1 x Fahrt Fähre Bingen-Rüdesheim-Bingen; 
1 x kleines Überraschungsgeschenk

Termin: April bis Oktober

Anreise: Donnerstag oder Freitag

Preis: ab 202,– A bis 280,– A 
 pro Person im DZ (3 oder 4 Sterne)
 ab 224,50 A bis 340,– A 
 pro Person im EZ (3 oder 4 Sterne)
 5 % Frühbucherrabatt bei 
 Buchungen bis 28. Februar 2010

Wunschleistungen gegen Aufpreis:
Leihfahrrad: 24,– A für 3 Tage
Lunchpakete: 16,– A für 2 Tage
Tourenbegleitung: 125,– A pro Tag

1. Tag Anreise Burgstadt Kastellaun
Begrüßungssekt, Besichtigung der mittelalterlichen Burg, 
historischen Altstadt, Besuch im „Haus der regionalen Geschichte“ 
oder Erlebniswanderung auf dem Kyrillpfad.

2. Tag Vom Hunsrück zu den Moselschleifen (80 km)
Hunsrück-Mosel-Radweg und Mosel-Radweg sind die ideale 
Kombination zum Kennenlernen von Hunsrückhöhen und dem 
Moseltal. Von Kastellaun aus schlängelt sich der bestens 
ausgebaute Radweg bis nach Lieg, wo die rasante Abfahrt ins 
Lützbachtal und zur Mosel beginnt. In Treis-Karden überqueren 
Sie die Mosel und radeln auf dem Mosel-Radweg weiter bis zur 
Moselstadt Cochem mit der Reichsburg, die hoch über dem 
Städtchen thront. Genießen Sie eine erlebnisreiche Schifffahrt
auf der Mosel bis nach Treis. Zurück mit dem Freizeit-Radbus.
Rad: 41 km / Schiff: 12 km / Bus: 25 km

3. Tag UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal (60 km)
Fernab vom Verkehr radeln Sie durch sanfte Bachtäler und über 
die Höhen des Hunsrücks hinab ins UNESCO-Weltkulturerbe 
Mittelrheintal. Dem Strom folgend radeln Sie rheinaufwärts nach 
Bacharach mit der Burg Stahleck, vorbei an der Burg „Pfalzgrafen-
stein“ mitten im Rhein bei Kaub bis nach Bingen. Genießen Sie die 
Rheinanlagen, die für die Landesgartenschau 2008 in der Stadt am 
Rhein-Nahe-Dreieck komplett neu gestaltet wurden und machen 
Sie einen Abstecher mit der Fähre in die quirlige Drosselgasse 
nach Rüdesheim. Rückfahrt mit dem Regio-Radler-Bus.
Rad: 60 km / Fähre / Bus: 53 km

4. Tag Heimreise oder Anschlussaufenthalt

Drei-Flüsse-Erlebnistour: Rhein-Mosel-Nahe

Noch mehr Angebote für Sie:

– Rundgang mit dem Nachtwächter

– Abendspaziergang durch die Burgstadt

und vieles mehr.



7

Buchungshotline 06762 401873 oder 401698

Vom Alltag abschalten, relaxen, Natur 
genießen und sich verwöhnen lassen. 
Der Sekt ist schon gekühlt und ein 
fruchtiger Willkommensgruß empfängt 
Sie in Ihrem Zimmer. Und was erwartet 
Sie sonst noch? Entspannung, Erho-
lung, Massagen und Sie spüren wie 
die Energie in den Körper zurückfl ießt 
– spüren Sie, was wir meinen?

Das erwartet Sie
2 ErlebnisTagestouren mit dem Rad 
und zu Fuß

So wohnen Sie
3- oder 4-Sterne Hotel 

Buchung Nr.: P1014

Leistungen: 3 Ü/F; Zimmer mit DU/WC (wenn 
verfügbar bei zertifi zierten „Qualitätsgast-
gebern Wanderbares Deutschland“); 1 Glas 
Sekt zur Begrüßung; 1 x Wanderkarte mit 
Tourenbeschreibung und Broschüre Erlebnis 
Traumschleifen pro DZ; 1 x Besuch „Haus der 
regionalen Geschichte“; 1 x Hunsrücker 
Vesperplatte (Pfälzer Stube) und 1 x Kaffe & 
Kuchen (Birkenhof), 1 x Besuch Barfußpfad; 
1 x kleines Überraschungsgeschenk

Termin: April bis Oktober (Anreise täglich) 

Preis: ab 192,– A bis 273,– A
 pro Person im DZ (3 oder 4 Sterne)
 ab 207,50 A bis 302,50 A
 pro Person im EZ (3 oder 4 Sterne)
 5% Frühbucherrabatt bei 
 Buchungen bis 28. Februar 2010

Wunschleistungen gegen Aufpreis:
2 x Lunchpaket: 16,– A
2 x Personentransfer: 30,– A

ENTSPANNEN & WOHLFÜHLEN

Im Land des Schinderhannes: Radeln – Wandern – Relaxen

1. Tag Anreise
Zur Begrüßung ein Glas Sekt und zur Entspannung eine 
Hot Stones-Rückenmassage im Vitalresort. Danach Erkundung 
der Burgstadt Kastellaun auf eigene Faust.

2. Tag ErlebnisWandern auf dem „Masdascher
 Burgherrenweg“ (11,3 km)
Der „Masdascher Burgherrenweg“ führt vorwiegend durch 
abwechslungsreiche Waldwege und Pfade, kurze Abschnitte 
verlaufen über die offene Feldfl ur mit traumhaften Aussichten 
sowie schönen Gewässerabschnitten und kleinen Bachtälchen 
mit etlichen kleinen Felsformationen. Ein unverlaufbarer Rund-
wanderweg dessen Dramaturgie sich in beiden Laufrichtungen 
entfaltet und fast alle Aspekte des Hunsrücks präsentiert! Sie 
rasten in der Pfälzer Stube mit Kaffee & Kuchen oder einer Huns-
rücker Vesperplatte. Zur Entspannung – fühlen mit allen Sinnen! 
Ein Spaziergang über den Barfußpfad – ist wie eine Massage.

3. Tag ErlebnisRadeln im Land des Schinderhannes (35 km)
Per Rad geht es durch die abwechslungsreiche Hunsrücklandschaft 
und fast steigungsfrei über die alte Trasse der Hunsrückbahn in die 
Kreisstadt Simmern. Besuch des Hunsrückmuseums und Besich-
tigung des Schinderhannesturmes. Danach Stadtbesichtigung 
und Bummel durch die Fußgängerzone. Nach der Tour: Rustikale 
Abendmahlzeit in der Taverne.

4. Tag Heimreise oder Anschlussaufenthalt

Traumschleifen-Entdeckertour

Das erwartet Sie
Premiumwandern im Hunsrück, unverlaufbare mittelschwere 
und leichte Erlebnis-Traumschleifen

So wohnen Sie
3- oder 4 Sterne Hotel (wenn verfügbar bei zertifi zierten 
„Qualitätsgastgebern Wanderbares Deutschland“)

1. Tag  Anreise Burgstadt Kastellaun
Begrüßungssekt, Besichtigung der mittelalterlichen Burg & histo-
rischen Altstadt mit Besuch im „Haus der regionalen Geschichte“ 
und zum Einstieg leichte Rundwanderung auf der Traumschleife 
„Klingelfl oß“ (8 km). 

2. Tag Traumschleife Masdascher Burgherrenweg (11,3 km)
Sehr abwechslungsreicher Wanderweg mit kleinen Bachtälern, 
Pfaden und traumhaften Aussichten.

  3. Tag  Traumschleife Baybachklamm (12 km)
  Anspruchsvolle Rundwanderung mit klammartigen 
  Passagen sowie einigen pfadartigen Steilstrecken.
  Kurze Abschnitte verlaufen über die offene Feldfl ur
  mit beeindruckenden Aussichten.

  4. Tag  Heimreise oder Anschlussaufenthalt

Leistungen: 3 Ü/F; Zimmer mit DU/WC im 
3- oder 4-Sterne-Hotel; 1 Glas Sekt zur 
Begrüßung; 1 fruchtiger Willkommensgruß 
im Zimmer; 1 x Besuch „Haus der regionalen 
Geschichte“; 1 x Besuch Hunsrück-Museum; 
1 x Massage „Hot Stones“ oder „Entspanne 
Dich“; 1 x Besuch Barfußpfad; 1 x Rad-/
Wanderkarte mit Routenbeschreibungen pro 
DZ; 1 x Kaffee & Kuchen oder Hunsrücker 
Vesperplatte; 1 x rustikale Abendmahlzeit, 
1 x kleines Überraschungsgeschenk

Termin: April bis Oktober (Anreise: täglich)

Anreise:  Donnerstag oder Freitag

Preis: ab 202,– A bis 285,– A
 pro Person im DZ (3 oder 4 Sterne) 
 ab 224,50 A bis 340,– A
 pro Person im EZ (3 oder 4 Sterne)
 5% Frühbucherrabatt bei 
 Buchungen bis 28. Februar 2010

Wunschleistungen:
Leihfahrrad: 8,– A für 1 Tag
Lunchpaket: 8,– A für 1 Tag

Buchung Nr.: P1015

Urlaubsangebote für Wanderer

Träumen, wohlfühlen und mit allen 
Sinnen genießen – Sie meinen, das 
sind nur Wunschvorstellungen? Die 
Traumschleifen Saar-Hunsrück eröffnen 
dem Genuss-Wanderer die Möglichkeit 
die Hunsrück-Landschaft von einer 
ganz neuen Seite zu erleben. 

Gehen Sie auf unseren fantastischen 
Premium-Rundwegen auf Entdeck-
ungstour: Da gerät man sprichwört-
lich mit allen Sinnen schon mal ins 
Träumen!
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ERLEBEN & GENIESSEN

Gruppenangebote für Urlauber

Buchung Nr.: P1015

Leistungen: 2 Ü/F; Zimmer mit DU/WC; 1 
Glas Sekt zur Begrüßung; Besuch Unterburg 
„Haus der Geschichte“; 1 x Erlebniswanderung 
mit Wanderkarte, Tourenbeschreibung und 
Broschüre „Erlebnis Traumschleifen“ pro DZ; 1 x 
Abendspaziergang mit Henkersmahlzeit (einschl. 
Getränke); 1 x kleines Überraschungsgeschenk
Termin: Kerkeressen am Sa.,
 05.06. / 26.06./ 17.07. / 07.08. /
 21.08. /04.09. ab 17.30 Uhr
 für Gruppen ab 8 Personen 
 individuell auch Fr. buchbar
Anreise:  Freitag
Termin: Stadt(ver)führung am Do.,
 17.06. / 01.07./02.09. ab 18.00 Uhr
 für Gruppen ab 12 Personen 
 individuell buchbar
Anreise: Donnerstag
Preis: ab 186,– A bis 280,– A
 pro Person im DZ (3 oder 4 Sterne)
 ab 224,50 A bis 340,– A
 pro Person im EZ (3 oder 4 Sterne)
 5% Frühbucherrabatt bei 
 Buchungen bis 28. Februar 2010

1. Tag Anreise Kastellaun
Besichtigung der historischen Altstadt von Kastellaun und der 
mittelalterlichen Burg, danach Besuch „Haus der regionalen Ge-
schichte“. Entspannen Sie bei einem Glas Sekt zur Begrüßung und 
freuen Sie sich auf ein erlebnisreiches Wochenende.

2.Tag Erlebnis pur
Nach Lust und Laune: Für geübte und anspruchsvolle Erlebniswan-
derer die Traumschleife Masdascher Burgherrenweg (11,3 km) oder 
für Leichtfüßler die Traumschleife Klingelfl oß (8 km).

Am Samstagabend erleben Sie ein außerordentliches Ereignis: Erst 
begleitet Sie unser Gästeführer im Kostüm durch die Altstadt zu 
den mittelalterlichen Mauern der Burgruine und dann erwartet Sie 
der Kerkermeister zu einer Henkersmahlzeit der besonderen Art im 
historischen Burgkeller der Sponheimer Burg zu Kastellaun. Lassen 
Sie sich überraschen. 

Alternativ am Donnerstagabend: Eine heitere und sättigende 
Stadt(ver)führung der besonderen Art. Ein geschmackvoller 
Rundgang in drei verschiedene Restaurants. Die Führung ist auch 
interessant für „Geschichtsmuffel“ die so die Stadtgeschichte 
auf humorvolle und unterhaltsame Art, zwischen 3 Menügängen 
serviert bekommen.

3. Tag Zum Ausklang
Kleiner Spaziergang auf dem Sturmwurferlebnispfad Kyrill. Danach 
Heimreise oder Anschlussaufenthalt.

Landpartie & Stadtgeschichte (auch für Vereins- und Betriebsausfl üge)

NatUrlaub Rheinland-Pfalz  Dieses Zeichen steht für Qualität. Die so 
gekennzeichneten Winzer- oder Bauernhöfe in Rheinland-Pfalz lassen die 
Urlaubsqualität der Gästezimmer und Ferienwohnungen nach der Sterne-
klassifi zierung freiwillig überprüfen. Unter NATURLAUB BEI FREUNDEN und 
NATURLAUB ERLEBEN haben sich landwirtschaftliche Betriebe mit weiteren 
Partnern zusammengeschlossen. Erleben Sie hier Land und Leute und lassen 
Sie sich mit regionalen Spezialitäten verwöhnen. Der persönliche Kontakt zu 
jedem Gast ist ganz selbstverständlich. Gehen Sie auf Entdeckungsreise und 
lernen Sie so die Vielfalt unseres Hunsrücks kennen!

Hunsrück zu Pferd  Um einen Wanderritt in der ursprünglichen Hunsrück-
landschaft für den Gast zu einem unvergesslich schönen Erlebnis werden zu 
lassen, haben sich über 30 qualitätsgeprüfte Wanderreitstationen zusam-
mengeschlossen. Von der Übernachtung im Heuhotel über Wanderreiter-
zimmer bis zur Ferienwohnung reicht das vielfältige Angebot – und für die 
Pferde stehen gepfl egte Weiden, Offenställe oder Boxen bereit.

ServiceQualität Deutschland  Die mit diesem Symbol gekennzeichneten 
Betriebe haben sich dem Bereich „Servicequalität für den Gast“ besonders 
angenommen. Diese zielorientiert im Sinne ihrer Gäste zu optimieren, 
das Qualitätsbewusstsein zu steigern, die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Anbietern zu fördern und die Dienstleistungsqualität im 
Reise- und Ferienland Rheinland-Pfalz weiter zu stärken, sind nur einige 
ihrer Zielsetzungen. Alle Betriebe, die die oben genannten Kriterien erfüllen, 
sind mit dem entsprechenden Logo ge kenn zeich net.

Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland  Immer mehr Menschen 
schnüren auch im Urlaub die Wanderstiefel und wollen die Natur zu Fuß 
erleben. Um den Ansprüchen eines attraktiven Wandertourismus gerecht 
zu werden, wurde „Wanderbares Deutschland“ als Kooperationspro-
jekt zwischen dem Deutschen Tourismusverband und dem Deutschen 
Wanderverband ins Leben gerufen. Das Gütesiegel „Qualitätsgastgeber 
Wanderbares Deutschland“ wird an erfolgreich geprüfte Unterkünfte und 
Gastronomiebetriebe verliehen. Dazu müssen 21 Kernkriterien und 8 von 
15 Wahlkriterien erfüllt werden, die auf die Bedürfnisse von Wanderern 
zugeschnitten sind.

Sterneklassifi zierung – so leuchtet es im Hunsrück

Seit 1996 führen der Tourismus- und Heil bä der ver band Rhein land-Pfalz mit dem Hotel- und 
Gast stät ten verband des Landes sowie den Tourist-Informationen freiwillige Be wer tun gen der 
Über nach tungsbetriebe durch. Die An for de run gen sind hoch, ehe ein Stern vergeben wird 
und nicht mit denen der aus län di schen Ur laubs re gionen ver gleich bar. Betriebe ohne Stern 
sind noch nicht klassifi ziert – ein Rück schluss auf deren Ausstattung ist so nicht möglich.
Hotels
Tourist  ★  Qualitativ einfache, zweckmäßige Gesamtausstattung mit einfachem Komfort
Standard  ★ ★  Zweckmäßige bis ansprechende Gesamtaus stat  tung mit mittlerem Komfort
Komfort  ★ ★ ★  Qualitativ gute bis sehr gute Gesamtaus stat tung mit gutem Komfort.
Ausstattung von besserer Qualität. 
First Class  ★ ★ ★ ★  Qualitativ hochwertige Gesamtaus stat tung mit ge ho be nem Komfort
Luxus  ★ ★ ★ ★ ★  Qualitativ erstklassige Gesamtaus stat tung mit besonderen Zusatz-
leistungen im Servicebereich und herausragenden In fra struktur des Objektes.

Ferienwohnungen/Privatzimmer
Einfacher Komfort  ★  Zweckmäßige Gesamtausstattung des Objektes mit ein fa chem 
Komfort.
Mittlerer Komfort  ★ ★  Zweckmäßige und gute Gesamtausstattung mit mitt lerem 
Komfort.
Guter Komfort  ★ ★ ★  Gute und wohnliche Gesamtausstattung mit gutem Komfort.
Gehobener Komfort  ★ ★ ★ ★  Hochwertige Gesamtausstattung mit gehobenem 
Kom fort.
Erstklassiger Komfort  ★ ★ ★ ★ ★  Erstklassige Gesamtausstattung mit be son deren 
Zu satz lei stun gen im Servicebereich und herausragenden In fra struk tur des Objekts.

Weitere Klassifi zierungen

Bett & Bike  Mit Unterstützung der Tourismus-Verbände der Bun des län-
der Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar land wurde 1999 vom All ge mei nen 
Fahrrad club Deutsch lands (ADFC) das Projekt „Bett & Bike“ initiiert. Die 
Qualitätsauszeichnung und Auf nah me des Hauses als „Bett & Bike“ Betrieb 
erfolgt, wenn bestimmte Min dest kri terien erfüllt sind. Diese orientieren sich 
an den Wünschen und Be dürf nis sen der Radtouristen.

8



REISEBEDINGUNGEN

Buchungshotline 06762 401873 oder 401698

gerne vermitteln wir Ihnen touristische Einzelleistungen (Ferienunterkünfte, Veranstaltungstickets, Theater- und 
Konzertkarten usw.) sowie Pauschalreiseangebote fremder Reiseveranstalter entsprechend unserem aktuellen Buchung-
sangebot.
Die Tourist-Info Region Kastellaun handelt als Reservierungsstelle im Namen und für Rechnung des Beherbergungs-
betriebes, Anbieters sonstiger Leistungen oder Reiseveranstalters. Vertragliche Beziehungen hinsichtlich der vermittelten 
Leistung bestehen nur zwischen Gast und dem Beherbergungsbetrieb, Anbieter sonstiger Leistungen bzw. Reiseveran-
stalter. Diese erbringen die vermittelte Leistung eigenverantwortlich. Für die vertragsgemäße Erbringung der Leistung 
haften allein Ihre Vertragspartner.
Zwischen Gast und der Tourist-Info Region Kastellaun kommt bei einer Reservierung nur ein Vermittlungsvertrag 
zustande. Im Rahmen dieses Vermittlungsvertrages ist die Tourist-Info Region Kastellaun zur umfassenden Information, 
Beratung und ordnungsgemäßen Abwicklung der Vermittlungsleistung verpfl ichtet.
Bei Beschwerden sollte der Gast sich daher unverzüglich an seinen Vertragspartner (Beherbergungsbetrieb, Anbieter 
sonstiger Leistungen, Reiseveranstalter) wenden und Abhilfe verlangen. Hilft dieser der Reklamation nicht ab, steht die 
Tourist-Info Region Kastellaun gerne zur Schlichtung bereit.

Reisebedingungen für Pauschalangebote
Die nachfolgenden Reisebedingungen gelten für Pauschalangebote (Gesamtheit von Reiseleistungen gemäß § 651 
a Abs. 1 BGB). Sie werden, soweit nach den gesetzlichen Bestimmungen wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen 
Ihnen – nachfolgend „Gast“ genannt – und uns als Reiseveranstalter – nachfolgend „Tourismusstelle “ genannt – im 
Buchungsfalle nach den gesetzlichen Bestimmungen der §§ 651 a–m BGB zustande kommenden Reisevertrages. 
Bitte lesen Sie diese Bestimmungen daher sorgfältig durch. 

1. Abschluss des Reisevertrages
1.1. Seinen Buchungswunsch kann der Gast mündlich, schriftlich, per Telefax, E-Mail oder Internet an die Touris-
musstelle übermitteln. Dieser Buchungswunsch ist für den Gast noch unverbindlich und stellt noch kein bindendes 
Vertragsangebot des Gastes dar. 
1.2. Entsprechend dem Buchungswunsch des Gastes übermittelt die Tourismusstelle dem Gast, im Regelfall schriftlich, 
per Fax oder E-Mail (bei kurzfristigen Anfragen telefonisch) ein konkretes Angebot mit Leistungen, Preisen und Termin 
und bietet dem Gast den Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage der Leistungsbeschreibung im Angebot 
verbindlich an. 
1.3. Der Reisevertrag kommt mit Zugang der schriftlichen, per Fax oder E-Mail (bei kurzfristigen Angeboten mündlich 
übermittelten) Annahmeerklärung des Gastes bei der Tourismusstelle zustande. Mit Zugang dieser Annahmeerklärung 
bei der Tourismusstelle ist der Reisevertrag rechtsverbindlich abgeschlossen. Die Tourismusstelle übermittelt dem 
Gast unverzüglich eine Bestätigung des Eingangs seiner Annahmeerklärung mit Angaben der Preise und Leistungen 
und, soweit die Tourismusstelle der Pfl icht zur Kundengeldabsicherung unterliegt, den gesetzlich vorgeschriebenen 
Sicherungsschein. Eine solche Bestätigung ist nicht erforderlich, wenn die Annahmeerklärung bei der Tourismusstelle 
weniger als 7 Werktage vor Reisebeginn eingeht.   
1.4. Weicht die Annahmeerklärung des Gastes vom Buchungsangebot der Tourismusstelle ab, so ist ein rechtsver-
bindlicher Vertrag nicht geschlossen. Es liegt ein neues Angebot des Gastes vor, an das er für die Dauer von 10 
Tagen gebunden ist. Der Reisevertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots erst zustande, wenn die 
Tourismusstelle dieses geänderte Angebot innerhalb der Frist schriftlich oder in Textform durch eine die Änderungen 
ausdrücklich bestätigende Buchungsbestätigung annimmt. Geht die abweichende Annahmeerklärung des Gastes bei 
der Tourismusstelle weniger als 7 Werktage vor Reisebeginn ein, kann die Buchungsbestätigung der Tourismusstelle 
auch mündlich oder telefonisch erfolgen.  
1.5. Der Anmeldende haftet für alle Verpfl ichtungen von mitangemeldeten Reiseteilnehmern aus dem Reisevertrag, 
sofern er diese Verpfl ichtung durch ausdrückliche, gesonderte schriftliche Erklärung übernommen hat.  

2. Bezahlung
2.1. Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise dürfen nur gegen Aushändigung des Sicherungsscheines 
im Sinne von § 651 k Abs. 3 BGB gefordert oder angenommen werden.
2.2. Ein Sicherungsschein gemäß § 651 k BGB ist, abweichend von Ziffer 2.1., nicht auszuhändigen, wenn
a) die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der Reisepreis A 75,- nicht  
übersteigt,
b) die Tourismusstelle eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren 
unzulässig ist.
c) die Reiseleistungen keine Beförderung von und zum Reiseort beinhalten und nach den mit dem Gast getroffenen 
Zahlungsvereinbarungen der gesamte Reisepreis erst mit Reiseende zahlungsfällig wird.
2.3. Mit Vertragsschluss (Zugang der Buchungsbestätigung der Tourismusstelle) ist eine Anzahlung in Höhe von 10 % 
des Reisepreises zu leisten, die auf den Reisepreis angerechnet wird.
2.4. Die Restzahlung ist drei Wochen vor Reisebeginn zahlungsfällig, wenn feststeht, dass die Reise durchgeführt wird, 
insbesondere nicht mehr aus den in Ziffer 7.2 genannten Gründen abgesagt werden kann.
2.5. Soweit Vorauszahlungen vor Reisebeginn vereinbart sind, der Sicherungsschein übergeben ist und die Tourismus-
stelle zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, besteht ohne vollständige Bezahlung 
des Reisepreises kein Anspruch auf die Inanspruchnahme der vertraglichen Leistungen. Das Recht des Gastes zur 
Zurückbehaltung einer strittigen, von der Tourismusstelle nach Ver-tragsschluss geforderten Preiserhöhung, bleibt 
hiervon unberührt.

3. Leistungen
3.1. Die Leistungsverpfl ichtung der Tourismusstelle ergibt sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestäti-
gung sowie der darin in Bezug genommenen Leistungsbeschreibung im Prospekt/dem Angebot der Tourismusstelle 
sowie darin in Bezug genommenen Leistungsbeschreibung im Prospekt/im Gastgeberverzeichnis und aus mit dem Gast 
schriftlich oder mündlich rechtsverbindlich getroffenen Vereinbarungen.  
3.2. Leistungsträger (Beherbergungs- und Verpfl egungsbetriebe, Sportanbieter, Skiliftbetreiber, Beförderungsunter-
nehmen für Schiff, Bus und Fahrbetrieben) sind von der Tourismusstelle nicht bevollmächtigt, Zusicherungen zu geben 
oder Vereinbarungen zu treffen, die über die Reiseausschreibung der Tourismusstelle, deren Angebot oder Buchungsbe-
stätigung hinausgehen oder im Widerspruch dazu stehen oder den bestätigten Inhalt des Reisevertrages abändern.
3.3. Orts-, Hotel- oder Hausprospekte, die nicht von der Tourismusstelle herausgegeben werden, sind für diese 
unverbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Gast zum Gegenstand der vertraglichen 
Leistungen der Tourismusstelle gemacht wurden.

4. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen und Abweichungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwen-
dig werden, und die von der Tourismusstelle nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind, nicht zu einer wesentlichen Änderung der Reiseleistung füh-
ren und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Die Tourismusstelle ist verpfl ichtet, den 
Kunden über Leistungsänderungen und Leistungsabweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls 
wird die Tourismusstelle dem Gast eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten.

5. Rücktritt durch den Gast, Umbuchung
5.1. Der Gast kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklä-
rung bei der Tourismusstelle. Dem Gast wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
5.2. Tritt der Gast vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann die Tourismusstelle Ersatz für 
die getroffenen Reisevorkehrungen und für ihre Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind 
gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen zu 
berücksichtigen.

5.3. Die Tourismusstelle kann ihren Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung nach der 
Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschalisieren.
Bei Pauschalen mit Unterbringung in Hotels, Gasthöfen, Pensionen
bis 30 Tage vor Reiseantritt 10 % des Reisepreises
vom 29.-22. Tag vor Reiseantritt 20 % des Reisepreises
vom 21.-15. Tag vor Reiseantritt 40 % des Reisepreises
vom 14.-7. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises
ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises
Bei Pauschalen mit Unterbringung in Ferienwohnungen oder Privatquartieren
bis 45. Tag vor Reiseantritt   5 % des Reisepreises
bis 35. Tag vor Reiseantritt 40 % des Reisepreises
ab 34. Tag vor Reiseantritt 80 % des Reisepreises
5.4. Dem Gast bleibt es vorbehalten, der Tourismusstelle nachzuweisen, dass ihr keine oder wesentlich geringere 
Kosten als die geltend gemachte Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist der Gast zur Bezahlung der geringeren 
Kosten verpfl ichtet.
5.5. Anstatt einer pauschalen Entschädigung kann die Tourismusstelle ihre konkret entstandenen Kosten entsprechend 
den gesetzlichen Bestimmungen als Schaden geltend machen. Sie ist in diesem Fall verpfl ichtet, dem Gast ihre Aufwen-
dungen im Einzelnen zu beziffern und zu belegen.
5.6. Werden auf Wunsch des Gastes nach Vertragsschluss für einen Termin, der innerhalb des zeitlichen Geltungsbe-
reiches der Reiseausschreibung liegt, Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, der Unterkunft oder der Verpfl egungs-
art oder gebuchter Zusatzleistungen (z.B. Kuranwendungen, Fahrradmiete, Skipass, Konzert und/oder Theaterkarten) 
vorgenommen (Umbuchung), kann die Tourismusstelle bei Pauschalen mit Unterbringung in Hotels, Gasthöfen und 
Pensionen bis 31 Tage vor Reiseantritt, bei Pauschalen mit Unterbringung in Ferienwohnungen oder Privatquartieren bis 
45 Tage vor Reiseantritt ein Umbuchungsentgelt in Höhe von A 10,00 pro Änderungsvorgang erheben. Umbuchungs-
wünsche des Gastes, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt noch möglich 
ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu Bedingungen gemäß Ziffer 5.3. und gleichzeitiger Neuanmeldung durchge-
führt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.
5.7. Die Tourist-Info Region Kastellaun empfi ehlt dringend den Abschluss einer Reise-Rücktrittsversicherung.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Gast einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht 
in Anspruch, so wird sich die Tourismusstelle bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen 
bemühen. Diese Verpfl ichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer 
Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 

7. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
7.1. Die Tourismusstelle kann nach Antritt der Reise den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Gast die Durchfüh-
rung der Reise ungeachtet einer Abmahnung der Tourismusstelle oder ihrer Beauftragten nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt die 
Tourismusstelle, so behält sie den Anspruch auf den Reisepreis; sie muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwen-
dungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch 
genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
7.2. Die Tourismusstelle kann bei Nichterreichen einer in der Reiseausschreibung genannten Mindestteilnehmerzahl 
nach Maßgabe folgender Bestimmungen vom Reisevertrag zurücktreten:
a) Die Tourismusstelle ist verpfl ichtet, dem Gast gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn 
feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
b) Ein Rücktritt der Tourismusstelle später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist nicht zulässig.
c) Der Gast kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn 
die Tourismusstelle in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Gast aus Ihrem Angebot anzubieten. 
Der Gast hat dieses Recht unverzüglich nach der Erklärung über die Absage der Reise gegenüber der Tourismusstelle 
geltend zu machen.

8. Beschränkung der Haftung der Tourismusstelle
Die vertragliche Haftung der Tourismusstelle für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Gastes weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
b) soweit die Tourismusstelle für einen dem Gast entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leis-
tungsträgers verantwortlich ist.

9. Gewährleistung, Kündigung durch den Reisenden, Anzeigepfl icht
9.1. Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Die Tourismusstelle kann 
die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Die Tourismusstelle kann auch in der 
Weise Abhilfe schaffen, dass sie eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt.
9.2. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entsprechende Herabset-
zung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit 
des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde.
9.3. Der Reisegast ist verpfl ichtet seine Beanstandung unverzüglich der Tourismusstelle oder der dem Reisenden hierfür 
benannten Stelle anzuzeigen. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, tritt ein Anspruch auf 
Minderung nicht ein. 
9.4. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet die Tourismusstelle innerhalb einer ange-
messenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in 
seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Das-
selbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, der Tourismusstelle erkennbaren Grund 
nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist 
oder von der Tourismusstelle verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 
Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Der Reisende schuldet der Tourismusstelle den auf die in Anspruch genom-
menen Leistungen entfallenen Teil des Reisepreises sofern diese Leistungen für ihn von Interesse waren.
9.5. Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlan-
gen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den die Tourismusstelle nicht zu vertreten hat.

10.  Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
10.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Gast innerhalb eines Monats nach vertrag-
lich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber der Tourismusstelle geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann 
der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.
10.2. Ansprüche des Gastes nach den §§ 651 c bis f BGB verjähren nach einem Jahr ab dem vertraglich vorgesehenen 
Rückreisedatum. Schweben zwischen der Tourismusstelle und dem Gast Verhandlungen über geltend gemachte 
Ansprüche oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt bis der Gast oder die 
Tourismusstelle die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist von einem Jahr 
endet frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung. 

11.  Rechtswahl und Gerichtsstand
11.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen der Tourismusstelle und Gästen, die keinen allgemeinen 
Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland haben, fi ndet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
11.2. Der Gast kann die Tourismusstelle nur an deren Sitz verklagen. 
11.3. Für Klagen der Tourismusstelle gegen den Gast ist der Wohnsitz des Gastes maßgebend, es sei denn, die Klage 
richtet sich gegen Vollkaufl eute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen, die Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz der Tourismusstelle maßgebend.
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Restaurant im Haus

Biergarten

Nichtraucherzimmer

familienfreundlicher Betrieb/
kindgerechte Einrichtung

Balkon/Terrasse

Telefon im Zimmer/in Ferienwohnung

Internetanschluss im Zimmer
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Parkplatz
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Hallenbad
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Konferenzräume

wir akzeptieren 
Kreditkarten/ec-Karten

Ermäßigung möglich

wir sprechen englisch

wir sprechen französisch

wir sprechen niederländisch

Hausprospekt

Urlaub auf dem Bauernhof

medizinische Betreuung möglich

behindertengerechte Unterkunft

Übernachtung & Frühstück

Nur für Ferienwohnungen:

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Wohn-/Schlafzimmer

Kochnische

Küche

Tisch-/Bettwäsche 
im Preis enthalten

Handtücher im Preis enthalten
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eigen Restaurant

biertuin
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angepast aan kinderen
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woonkamer
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Lieber Gast,

STAUNEN & GENIESSEN

Marktstraße 16 · 56288 Kastellaun · Telefon 06762 401873 oder 401698 · Telefax 06762 401872 · E-Mail kastellaun@tkn-rlp.de

What ever get’s into your mind, you should decide for enjoyment 
from the very beginning. In your holiday in the hunsrück region 
you´ll get to know how fast you´ll forget the stress of everyday life 
and silence and power will come back to you, so that your holiday 
is going to be a great experience. We care for it together, ok?

Hotel reservation service

Phone: +49 6762 401873 or
www.stadt-kastellaun.de/Tourismus-Unterkuenfte.etc 

If there are any questions or special wishes, please contact us!
We’re looking forward to planning your individual stay in Kastellaun. 

Just call us, visit us in the tourist-information centre or look at
www.kastellaun.com 

We‘re looking forward to see you soon!
Tourist-information center kastellaun region

You need a reason for visiting Kastellaun? We offer you 
our highlights – cycling, hiking, enjoying, discovering and 
relaxing in a region with history – but attention: there’s a 
risk of repetition!

You feel like breathing deeply and want your soul to dangle in your 
holiday? You want to shake of your everyday life to get in touch 
with the culture of our region? What about setting out to an 
adventure trip into the nature with the whole family? Or getting 
spoiled including your palate? Or just hiking along some brooks 
until it starts to tingle in your calfs?

Awesome hiking trails, clear air, charming cycle paths, wide 
meadows and green forest, gentle hills and steep slopes, romantic 
little villages and not to be forget: the pleasure for your palate 
– this is hunsrück region in it’s great variety!

And the region offers you a fair barter: nature paths instead of 
asphalt, cycle saddle instead of offi ce chair and hunsrück leisure 
instead of “everyday the same”.

Welcome to the holiday region
          of Kastellaun in the Hunsrück area


